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1.1  Anlass und 
Handlungsbedarf

Interkantonale Vereinbarung über die 

Harmonisierung der Baubegri�e (IVHB)

Der Kanton Zürich ist der IVHB zwar nicht beigetreten, 
hat sein Planungs- und Baugesetz (PBG), die Allge-
meine Bauverordnung (ABV) und die Besondere Bau-
verordnung II (BBV II) dennoch an die IVHB angepasst. 
Die Gesetzesänderungen traten am 1. März 2017 auf 
kantonaler Ebene in Kraft. Die Änderungen werden in 
den einzelnen Gemeinden jedoch erst wirksam, wenn 
diese ihre Bau- und Zonenordnungen (BZO) ebenfalls 
harmonisiert haben. Dazu haben die Gemeinden bis 
am 28. Februar 2025 Zeit.

Der Gemeinderat Bachenbülach revidiert aufgrund 
dieser Gesetzesrevision ihre BZO und legt diese zur 
Abnahme der Gemeindeversammlung vor. Die BZO 
soll dem revidierten PBG angeglichen werden und 
die neuen Messweisen und Begri�e auf kommunaler 
Ebene eingeführt werden.

Regelung des kommunalen Mehrwerausgleichs

Das kantonale Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) und 
dessen Verordnung traten am 1. Januar 2021 in Kraft.
Die Gemeinden haben bis März 2025 Zeit, den kom-
munalen Mehrwertausgleich in ihrer BZO zu regeln. 
Um eine schnelle Genehmigung zu ermöglichen, hat 
das kantonale Amt für Raumentwicklung (ARE) Muster-
bestimmungen für die BZO ausgearbeitet, bei denen 
die Gemeinden die Höhe der Mehrwertabgabe (Ver-
zicht bzw. 0 bis 40 %) und die Freifläche (1200 bis 2000 
m²) festzulegen haben. Die Erträge des kommunalen 
Mehrwertausgleichs fliessen in einen kommunalen 
Mehrwertausgleichsfonds.

Klimaangepasste Siedlungsentwicklung

Die Änderungen am PBG traten am 1. Dezember 2024 
in Kraft. Die Bestimmungen betre�en Themen der 
klimaangepassten Siedlungsentwicklung (z.B. öko-
logischer Ausgleich, Baumfällpflicht, Baumpflanzvor-
gaben). Die Bestimmungen sind direkt anzuwenden 
oder können in der BZO präzisiert werden.

Weitere Anpassungen und Untersuchungen

Folgende Themen werden im Rahmen der Teilrevision 
ebenfalls behandelt:

	— Regelung Valet-Parking
	— Behebung von Fehlwirkungen und Vollzugsprob-

lemen der aktuellen BZO

1.2  Gegenstand der 
Teilrevision

Die Revision umfasst das folgende Planungsinstrument 
mit den dazugehörigen Berichten:

	— Bau- und Zonenordnung (mit synoptischer Dar-
stellung)

	— Zonenplan im Massstab 1:5’000
	— Planungsbericht nach Art. 47 Raumplanungsver-

ordnung (RPV)
	— Bericht zu den nicht berücksichtigten Einwendungen

1 – Ausgangslage und 
Zielsetzung
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1.3 Zielsetzung der 
Teilrevision

Der Gemeinderat Bachenbülach sieht vor, mit der 
Teil-revision der BZO, folgende Ziele zu verfolgen:

Anpassung von Messweisen und Baubegri�en

→ Die Bauordnung wird aufgrund der Anpassungen
gemäss IVHB und dem PBG angepasst

Regelung des kommunalen Mehrwertausgleichs

→ Die Regelung des kommunale Mehrwertausgleichs 
wird umgesetzt

Regelung von Valet-Parking

→ Die Möglichkeiten zum Valet-Parking werden in
der Bauordnung beschränkt

Behebung von Fehlwirkungen der BZO

→ Vorschriften, die im Vollzug zu Unklarheiten oder
Missverständnissen führen, werden präzisiert

→ Fehlwirkungen einzelner Vorschriften werden be-
hoben

1.4  Verfahrensablauf
Der Terminplan wurde so gestaltet, dass die Fest-
setzung an der Gemeindeversammlung im Dezember 
2025 erfolgen kann. Da die kantonale Vorprüfung 
jedoch länger als drei Monate dauern könnte, wurden 

im Terminplan dementsprechende zeitliche Reserven 
eingeplant. 

Allgemeiner Ablauf der BZO-Teilrevision

→ 5 Monate: Erarbeitung der Vorlage und Aufberei-
tung der Entscheidungsgrundlagen

→ mind. 3 Monate: Ö�entliche Auflage (mind. 60
Tage) und zeitgleich Vorprüfung beim Kanton. Zu-
sätzlich könnte eine Informationsveranstaltung für
die Bevölkerung vorgesehen werden.

→ 2–3 Monate: Überarbeitung der Vorlage, Bericht zu 
den nicht berücksichtigten Einwendungen, Festset-
zungs- und Genehmigungsakten vorbereiten (inkl. 
einer Sitzung)

→ rund 6 Monate: Verabschiedung der Vorlage durch 
Gemeinderat; Festsetzung durch Gemeindever-
sammlung; Genehmigung und Rekursfrist

1.5  Organisation
Die Abteilung Bau und Infrastruktur erarbeitete zu-
sammen mit dem planungsbüro die Anpassungen zu 
den Planungsmitteln und traf sich während der Ent-
wurfsphase zu drei Sitzungen. Zwei Sitzungen fanden 
mit dem Bauausschuss statt, der die Planungsmittel 
dem Gemeinderat zur Verabschiedung zuhanden 
der ö�entlichen Auflage und kantonalen Vorprüfung 
empfiehlt.

Abb. 1  Ablauf der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung

2024 2025 2026

Sep Okt Nov Dez Jan Feb März April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb März

BZO-Teilrevision

Vorlage erarbeiten

Verabschiedung Gemeinderat

Ö�entl. Auflage / Vorprüfung ARE

Vorlage überarbeiten

Verabschiedung Gemeinderat

Festsetzung (Gemeindeversammlung)

Genehmigung, Rekursfrist

Bearbeitung /

Konzeption
Sitzung Bauausschuss Sitzung Abteilung 

Bau und Infrastruktur
Baudirektion / AREGemeinderat Gemeindeversammlung
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2.1  Raumplanungsgesetz des 
Bundes (RPG)

Der Bund legt die Grundsätze der Raumplanung im 
Raumplanungsgesetz (RPG) fest. Mit Artikel 75 der 
Bundesverfassung delegiert er die Raumplanung an 
die Kantone. Die letzte Teilrevision des RPG trat am 
1. Mai 2014 in Kraft. In dieser Teilrevision wird eine
Siedlungsentwicklung nach innen und einen haushäl-
terischen Umgang mit der knappen Ressource Boden
verlangt. Eine weitere Zersiedelung der Schweiz soll
verhindert werden, indem ungünstig gelegene Bau-
zonen ausgezont und gut gelegene Bauzonen verfüg-
bar gemacht werden. Gemäss Raumplanungsgesetz
dürfen Bauzonen nur so gross dimensioniert werden,
wie für die nächsten 15 Jahre erforderlich.

2.2 2.2  Planungs- und Baugesetz Planungs- und Baugesetz 
(PBG)(PBG)

Der Kanton Zürich hat am 1. März 2017 sein Planungs- 
und Baugesetz (PBG) revidiert und sich dabei an das 
Konkordat über die Harmonisierung der Baubegri�e 
(IVHB) angepasst, ohne jedoch formell beizutreten. Das 
IVHB-Konkordat definiert 30 einheitliche Baubegri�e, 
von denen der Kanton Zürich 29 übernommen hat, 
um die Baubegri�e interkantonal zu vereinheitlichen.

Eine weitere Revision des PBG trat am 1. Dezember 
2024 in Kraft. Sie trägt den Titel «klimaangepasste 
Siedlungsentwicklung» und reagiert auf die zuneh-
menden klimatischen Herausforderungen. Ziel dieser 
Revision ist es, die negativen Auswirkungen der Klima-
erwärmung, wie bspw. Überhitzung in Siedlungsge-
bieten, Starkregen oder Wasserknappheit, zu mildern. 

2 – Planungsrechtliche 
Rahmenbedingungen
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2.3  Kantonaler Richtplan
Im kantonalen Richtplan wird das Siedlungsgebiet 
abschliessend festgelegt und somit der nötige Flächen-
bedarf für die vielfältigen Bedürfnisse von Bevölkerung 
und Wirtschaft an geeigneten Lagen sichergestellt. Die 
Gemeinde Bachenbülach befindet sich im Handlungs-
raum «Landschaft unter Durck», in dem die Potenziale 
innerhalb der bestehenden Bauzonen zu aktivieren 
sind und der Bauzonenverbrauch zu verringern ist.

Der kantonale Richtplan enthält keine spezifischen 
Aussagen, welche die Inhalte der vorliegenden Teil-
revision der Bau- und Zonenordnung direkt betre�en.

Abb. 2  Ausschnitt aus dem kantonalen Richtplan (Stand: 11.03.2024)
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2.4  Regionaler Richtplan
Der regionale Richtplan koordiniert die wesentlichen 
raumwirksamen Tätigkeiten der Region und präzisiert 
und ergänzt somit den kantonalen Richtplan. Mit einem 
Planungshorizont von 20 bis 25 Jahren handelt es sich 
beim regionalen Richtplan um ein raumplanerisches 
Instrument zur Steuerung der langfristigen räumli-
chen Entwicklung. Seit der letzten Gesamtüberprüfung 
2018 gab es 2023 die letzte Teilrevision des regionalen 
Richtplans.

Der regionale Richtplan enthält keine spezifischen 
Aussagen, welche die Inhalte der vorliegenden Teil-
revision der Bau- und Zonenordnung direkt betre�en.

Abb. 3  Ausschnitt aus dem regionalen Richtplan der Planungsgruppe Zürcher Unterland (Stand 25.10.2023)
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2.5  Kommunaler Richtplan
Der kommunale Richtplan ist ein behördenverbind-
liches Instrument der Gemeinde für die räumliche 
Entwicklung. Er lenkt und koordiniert die wesentlichen 
raumwirksamen Tätigkeiten im Hinblick auf die er-
wünschte räumliche Entwicklung und bildet die grund-
legende Basis für die nachgelagerten Planungen und 
Verfahren, wie beispielsweise die Nutzungsplanung. 
Gleichzeitig stellt der kommunale Richtplan die Abstim-
mung mit den über- und nebengeordneten Planungen 
sicher.

Die Erstellung eines Richtplans zum Thema Verkehr 
ist im Kanton Zürich Pflicht. Die Gemeinde Bachen-

bülach verfügt neben den Verkehrsthemen über die 
Teilrichtpläne Siedlung und Landschaft (vgl. Abb. 4), 
ö�entliche Bauten und Anlagen sowie Ver- und Ent-
sorgung. Nachfolgend sind die für die BZO-Teilrevision 
relevanten Inhalte aufgeführt.

	— S1: Erarbeitung einer Richtlinie mit Vorgaben zur 
Ausgestaltung der Gebäudevorzonen, im Zusam-
menhang mit Bauvorhaben

	— S2: Sicherung ausreichender Frei- und Grünflächen 
und Entwicklung nutzbarer Räume mit hohen An-
forderungen an gestalterische und ökologische 
Qualität

Abb. 4  Ausschnitt aus dem kommunalen Richtplan; Teilrichtplan Siedlung und Landschaft, Quelle: www.bachenbuelach.ch
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Die neue Bau- und Zonenordnung (BZO) mit den Ände-
rungen gegenüber der BZO-Fassung 2016 ist in einer 
synoptischen Darstellung in einem separaten Doku-
ment ersichtlich. Die vorliegende Teilrevision der BZO 
beschränkt sich auf die Anpassung von Messweisen 
und Baubegri�en infolge der Harmonisierung (IVHB). 
In der nachfolgenden Tabelle sind die Baubegri�e auf-
geführt, die Auswirkungen auf die BZO der Gemeinde 
Bachenbülach haben.

3.1  Harmonisierung der 
Baubegri�e und Messweisen

Die Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisie-
rung der Baubegri�e (IVHB) hat zum Ziel, die Baubegri�e 
und Messweisen in den Kantonen zu vereinheitlichen 
und damit das Planungs- und Baurecht für Investoren, 
Bauunternehmen und Behörden zu vereinfachen. Die 
IVHB definiert das massgebende Terrain, Gebäude und 
Gebäudeteile, Höhen- und Längenbegri�e, Geschosse, 
Abstände und Abstandsbereiche sowie Nutzungszi�ern. 
Der Kanton Zürich ist der IVHB zwar nicht beigetreten, 
hat sein Planungs- und Baugesetz (PBG), die Allgemeine 
Bauverordnung (ABV) und die Besondere Bauverordnung 
II (BBV II) dennoch an die IVHB angepasst. In den Ge-
meinden werden die Änderungen jedoch erst wirksam, 
wenn diese ihre BZO dahingehend harmonisiert haben. 

3 – Revisionsinhalte

Abb. 5  Tabelle zu den geänderten Begri�en und Messweisen der IVHB

Bisheriger Begri� IVHB-Begri� Auswirkungen auf BZO Neue gesetzliche Regelung

Besondere Ge-
bäude

Kleinbauten und 
Anbauten

Ersatz der Begri�e § 49 Abs. 3 PBG

§ 273 PBG

§ 2a ABV

Gebäudehöhe Fassadenhöhe 
traufseitig resp. 
giebelseitig

Ersatz der Begri�e. Überprüfung der 
Höhen, da Gebäude mit der Fassaden-
höhe etwas höher werden können. Die 
Fassadenhöhe ist in der BZO zwingend 
festzulegen.

§ 278 PBG

Dachgeschosse Dachgeschoss und 
Attikageschoss

Überprüfen der Vorschriften zur Dach-
gestaltung. Attikageschosse und Dachauf-
bauten können neu dominanter in Erschei-
nung treten.

§ 275 Abs. 2 und 4 PBG

Gewachsenes 
Terrain

Massgebendes 
Terrain

Ersatz der Begri�e. § 6c ABV

Freiflächenzi�er Grünflächenzi�er Im Gegensatz zur bisherigen Freiflächen-
zi�er werden bei der Grünflächenzi�er 
unbebaute versiegelte Flächen nicht 
angerechnet.

§ 257 n PBG

Unterirdische Ge-
bäude

Unterirdische 
Bauten und Unter-
niveaubauten

Abgrabungen – mit Ausnahme solcher für 
Erschliessungen – können dazu führen, 
dass eine unterirdische Baute zu einer 
Unterniveaubaute oder zu einem oberirdi-
schen Gebäude wird.

§ 269 n PBG, § 2b und 2c n 
ABV
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Für die Gemeinde Bachenbülach hat dies konkret 
zur Folge, dass die Begri�e und Messweisen der bis-
herigen Bauordnung auf ihre Vereinbarkeit mit den 
kantonalen überprüft und gegebenenfalls angepasst 
werden müssen.

Kleinbauten und Anbauten

Der bisherige Begri� «besondere Gebäude» wird 
durch die neuen Begri�e «Kleinbauten» und «Anbau-
ten» ersetzt. Die bisherige Definition von «besonderen 
Gebäuden» war im Planungs- und Baugesetz (PBG) 
verankert. Neu werden «Kleinbauten» und «Anbauten» 
in der Allgemeinen Bauverordnung (ABV) definiert, 
wobei nun eine klare Unterscheidung zwischen diesen 
beiden Begri�en besteht (vgl. Abb. 6):

	— Kleinbauten sind freistehende, nicht mit einem Ge-
bäude verbundene Bauwerke.

	— Anbauten hingegen sind mit einem Hauptgebäude 
baulich verbunden.

Die Grundfläche von Klein- und Anbauten wird neu 
in § 2a ABV auf 50 m² beschränkt. Eine Ausnahme 
dieses Masses wird in § 47 Abs. 1 BZO gemacht. Falls 
Klein- oder Anbauten näher als 1.75 m an die Grund-
stücksgrenze rücken, wird die maximal zulässige 
Grundfläche auf 40 m² reduziert. Diese Einschränkung 
dient der Wahrung von nachbarschaftlichen Interessen 
und den ortsbaulichen Gegebenheiten.

Darüber hinaus werden die Flächen von Klein- und 
Anbauten künftig den Nebennutzflächen zugerechnet. 
Gemäss SIA-Norm 416 zählen zu den Nebennutz-
flächen unter anderem Waschküchen, Estrich- und 
Kellerräume, Abstellräume, Garagen, Schutzräume 
und Kehrichträume. Nicht dazu gehören beispielsweise 
Hobbyräume, Verkehrsflächen oder Flächen, die zur 
Erschliessung von Hauptnutzflächen dienen.

Schliesslich ist zu beachten, dass auch die Änderungen 
an der Messweise der Gebäudehöhe bzw. Gesamt-
höhe auf Klein- und Anbauten Anwendung finden.

Fassadenhöhe trauf- und giebelseitig

Der bisherige Begri� Gebäudehöhe wird durch Fas-
sadenhöhe ersetzt. Die Messung erfolgt bei Schräg-
dächern traufseitig und bei Flachdächern über dem 
letzten Vollgeschoss. Da die Fassadenhöhe auch ent-
lang der Giebelseite gemessen werden kann, wird eine 
Definition für die giebelseitige Fassadenhöhe benötigt.

	— Traufseitige Fassadenhöhe: Die Definition der Fas-
sadenhöhe entspricht grösstenteils der bisherigen 
Definition der «Gebäudehöhe» nach geltendem 
Recht. Allerdings wird der obere Messpunkt neu-
durch den Schnittpunkt der Fassadenflucht mit der 
Oberkante der Dachkonstruktion bestimmt, anstatt 
des Schnittpunkts der Fassade mit der Dachfläche 
(vgl. Abb. 10).

	— Giebelseitige Fassadenhöhe: Bisher wurde die 
zulässige Gesamthöhe eines Gebäudes durch die 
Summe von Gebäude- und Firsthöhe definiert. Mit 
der BZO-Teilrevision wird diese Summe nun durch 
die giebelseitige Fassadenhöhe ersetzt. Das Mass 
der giebelseitigen Fassadenhöhe setzt sich aus 
der Summe der heutigen Gebäude- und Firsthöhe 
zusammen. Ein Beispiel aus der Zone W2/25 ver-
deutlicht diese Änderung: Die bisherigen Begri�e 
Gebäudehöhe (6.5 m) und Firsthöhe (4.0 m) werden 
zusammengeführt. Das neue Mass der giebelsei-
tigen Fassadenhöhe beträgt somit 10.5 m (6.5 m + 
4.0 m).

Abb. 6  Unterscheidung Kleinbauten und Anbauten, 
Quelle: ABV Kanton Zürich, S. 12
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Dach-, Attikageschosse und Dachaufbauten

Der bisherige Begri� Dachgeschoss bekommt eine 
neue Definition zugeteilt und wird künftig durch den 
Begri� Attikageschoss ergänzt. Bis anhin war ein 
Dachgeschoss ein horizontaler Gebäudeabschnitt, 
welcher über der Schnittlinie zwischen Fassade und 
Dachfläche lag.

Neu wird ein Dachgeschoss unterhalb eines Sattelda-
ches weiterhin als Dachgeschoss betrachtet. Befindet 
sich das Dachgeschoss unter einem Flachdach, wird es 
künftig als Attikageschoss eingestuft. In diesem Fall er-
höht sich die Fassadenhöhe auf den fassadenbündigen 
Seiten um 3.3 m, wie in § 280 Abs. 2 PBG definiert. Neu 
werden die Fassadenhöhen bei Flachdächern nun bis 
zur Oberkante von o�enen Geländern oder verglasten 
Brüstungen gemessen. Erst bei einem Rücksprung von 
mindestens 1 m gegenüber der Fassadenflucht werden 
Brüstungen nicht mehr berücksichtigt (vgl. Abb. 9). 
Dies stellt eine Verschärfung gegenüber der aktuellen 
Messmethode dar.

Werden bei Flachdachbauten mit Attikageschoss of-
fene oder verglaste Absturzsicherungen (Brüstung, 
Geländer) nicht gemäss § 278 Abs. 2 PBG zurückver-
setzt, sondern in der Fassandflucht angeordnet, darf 
die Fassadenhöhe um 1 m erhöht werden.

Mit dem revidierten PBG werden besondere Dach-
formen (Tonnendächer, Mansarddächer) gegenüber 
der bisherigen Regelung bessergestellt. Tonnen- und 
Mansarddächer müssen nicht mehr unterhalb des 
45°-Profils angeordnet werden. Unter Einhaltung der 
Kniestockhöhe sind Tonnen- und Mansarddächer 
damit zulässig (vgl. Abb. 7).

Nach IVHB wird der Begri� «Attikageschoss» nun für 
Dachgeschosse bei Flachdachbauten verwendet. Ob-
wohl der Begri� bisher im Allgemeinen bereits verwen-
det wurde, war er baurechtlich nicht definiert. Auch 
hier gibt es neben der Einführung des neuen Begri�s 
eine Anpassung der Messweise. Attikageschosse müs-
sen nun nur noch um die halbe Geschosshöhe von der 
Fassadenflucht zurückversetzt werden. Dies führt zu 
einer grösseren Geschossfläche des Attikageschosses. 

Um das Ortsbild zu wahren, werden Attikageschosse 
in den Kernzonen ausgeschlossen, da diese in den 
Grundmassen nicht explizit erwähnt werden.

Dachaufbauten dürfen nach revidiertem PBG insge-
samt nicht breiter als die Hälfte der der betre�enden 
Fassadenlänge sein. Bisher war die Breite auf einen 
Drittel beschränkt. Die Breite der Dachaufbauten wird 
für die Kernzonen (Artikel 16) und Wohnzonen (Artikel 
48a) beschränkt und beträgt maximal einen Drittel 
oder weniger. Diese Beschränkungen sollen beibe-
halten werden, da mit der grösseren Kniestockhöhe 
und für die Wohnzonen durch die neuen Regelungen 
der Attikageschosse bereits grössere Dachgeschosse 
erstellt werden können als bisher.

Kniestockhöhe

Bisher wurde die Kniestockhöhe 40 cm hinter der Fas-
sade ab Oberkante Fertigboden gemessen. Mit dieser 
Messweise durfte die Kniestockhöhe maximal 90 cm 
betragen (vgl. Abb. 11).

Abb. 7  Definition der Kniestockhöhe je Dachform, 
Quelle: ABV Kanton Zürich, S. 22
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Abb. 8  Beispielhafte Abbildung rechtskräftige BZO links und Entwurf der BZO rechts (Wohnzone W2/30, Schrägdach am Hang)

Abb. 9  Beispielhafte Abbildung rechtskräftige BZO links und Entwurf der BZO rechts (Wohnzone W2/30, Flachdach am Hang)
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Neu wird der Kniestock ab Deckenoberkante des Roh-
baus bis zur Oberkante der Dachkonstruktion entlang 
der Fassadenflucht gemessen. Die Kniestockhöhe darf 
neu bis zu 1 m betragen, was eine erhebliche Erhöhung 
darstellt. Diese Anpassung der Messweise führen zu einer 
Steigerung der Kniestockhöhe um etwa 40 bis 50 cm.

Massgebendes Terrain

Der Begri� «gewachsener Boden» wird durch das 
massgebende Terrain ersetzt, das nun immer den 
natürlichen Geländeverlauf berücksichtigt, im Gegen-
satz zur früheren Regelung. Aufschüttungen werden 
nicht mehr berücksichtigt, unabhängig davon, ob sie 
bereits mehr als 10 Jahre alt sind. Zusätzlich gibt es 
jetzt die Möglichkeit, das massgebende Terrain aus 
planerischen oder erschliessungstechnischen Gründen 
abweichend vom natürlichen Geländeverlauf fest-
zulegen. Bei der Bestimmung wird nun immer das 
natürliche, ursprüngliche Terrain (die «grüne Wiese») 
berücksichtigt. Dies gilt auch für Ersatzneubauten auf 
bereits bebauten Grundstücken, die sich auf gestal-
tetem Terrain befinden. In Einzelfällen kann die neue 
Regelung eine behördliche Festlegung des massge-
benden Terrains erforderlich machen.

Im weitgehend überbauten Gebiet kann der natür-
lich gewachsene Geländeverlauf infolge früherer 

Abgrabungen oder anderer baulicher Eingri�e aber 
oft nicht mehr klar festgestellt werden. Die Revisions-
vorlage «Justierungen PBG» sieht deshalb vor, dass 
das massgebende Terrain zukünftig wieder nach der 
früheren Regelung zum gewachsenen Boden defi-
niert wird. Die PBG-Revision wurde mit Antrag des 
Regierungsrates vom 7. März 2023 an den Kantonsrat 
überwiesen. Ob und wann eine entsprechende An-
passung der Gesetzesbestimmungen in Kraft tritt, lässt 
sich noch nicht abschätzen.

Unterirdische Bauten und Unterniveaubauten

Bisher wurden unterirdische Bauten im PBG sinnge-
mäss als «unterirdische Bauten und Anlagen» oder 
«unterirdische Gebäude und Gebäudeteile» behan-
delt. Die unterirdischen Bauten waren mit Ausnahme 
der Erschliessung sowie Geländer und Brüstungen 
nicht sichtbar, da sie unterhalb des massgebenden 
oder tiefer gelegten Terrains liegen mussten.

Unterniveaubauten wurden bisher im PBG sinngemäss 
als «oberirdische Gebäude und Gebäudeteile, die den 
gewachsenen Boden um nicht mehr als einen hal-
ben Meter überragen» beschrieben. Es waren dabei 
Abgrabungen zulässig, die den Unterniveaubau um 
mehr als einen halben Meter freilegten. Neu dürfen 

Abb. 10  Neuer Messpunkt für die Fassadenhöhe traufseitig Abb. 11  Skizze mit neuer und alter Messweise des Kniestocks 
(Quelle: Suter von Känel Wild, Werkbuch 2)
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Unterniveaubauten gemäss § 2 ABV das massgebende 
oder abgegrabene Terrain in der Fassadenflucht an 
keiner Stelle um mehr als 0.5 m überragen. Unter-
niveaubauten, die um mehr als einen halben Meter 
freigelegt werden, gelten als oberirdische Gebäude. 
Die Messung im Bereich der Erschliessung erfolgt ab 
dem masgebenden Terrain.

Untergeschosse

Bisher spielte es keine Rolle für die Einstufung als 
Untergeschoss, wie weit das Geschoss unterhalb des 
gewachsenen Terrains lag. Es reichte aus, wenn das 
Untergeschoss an einer Stelle leicht in den gewach-
senen Boden hineinragte. Dennoch galt ein Unter-
geschoss als anrechenbar, wenn es grösstenteils über 
dem gewachsenen Boden lag.

Neu ist gesetzlich festgelegt, bis zu welchem Grad die 
Fassadenfläche eines Untergeschosses maximal über 
dem massgebenden Terrain liegen darf (im Durch-
schnitt 2.5 m, jedoch an keiner Stelle mehr als 3 m). 
Dabei werden Abgrabungen nicht berücksichtigt. Die 
neue Regelung ist im Allgemeinen etwas restriktiver. 
Trotzdem wird die Nutzbarkeit des Untergeschosses 
durch die neue Regelung kaum beeinträchtigt.

Vorspringende Gebäudeteile

Nach den neuen kantonalen Vorschriften (§ 6c ABV) 
dürfen vorspringende Gebäudeteile den Grenzab-
stand nun auf der Hälfte des betre�enden Fassaden-
abschnitts um maximal 2 m überragen. Bisher waren 
«einzelne Vorsprünge» erlaubt, die höchstens ein Drittel 
der entsprechenden Fassadenlänge betrugen, sofern 
es sich um Erker, Balkone oder ähnliches handelte.

Anrechenbare Grundstücksfläche

Die neuen Regelungen sehen vor, dass Waldabstands-
flächen, auch wenn sie sich mehr als 15 m hinter der 
Waldabstandslinie befinden, angerechnet werden. 
Ebenso werden nun o�ene Gewässer, die sich in der 
Bauzone befinden, angerechnet. Diese Änderungen 
können dazu führen, dass sich die zulässige Ausnüt-
zung von Grundstücken am Waldrand und solchen mit 
Gewässern erhöht.

Nach der bisherigen Praxis zu § 259 PBG wurden Ver-
kehrsflächen, die nicht durch übergeordnete Fest-
legungen definiert waren, immer zur massgeblichen 
Grundfläche gezählt, unabhängig davon, ob sie nur 
der inneren Erschliessung des Grundstücks dienten 
oder nicht. Neu ist es nicht mehr entscheidend, ob 
eine Verkehrsfläche auf übergeordneten Festlegungen 

Abb. 12  Definition der Grünflächenzi�er mit anrechenbaren und nicht anrechenbaren Flächen
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beruht oder nicht, sondern ob sie zur Feinerschliessung 
gehört oder als Hauszufahrt gilt.

Grünflächenzi�er

Der bisherige Begri� Freiflächenzi�er wird durch 
den Begri� Grünflächenzi�er ersetzt. Die Gemeinde 
Bachenbülach verwendet die Freiflächenzi�er aus-
schliesslich in den Industrie- und Gewerbezonen. In 
diesen Zonen erfolgt nun die Umbenennung und An-
passung auf den neuen Begri� Grünflächenzi�er.

Die Grünflächenzi�er beschreibt das Verhältnis der 
anrechenbaren Grünfläche zur anrechenbaren 
Grundstücksfläche (vgl. Abb. 12):

	— Anrechenbare Grünfläche: Natürliche und be-
pflanzte Bodenflächen, die weder versiegelt sind 
noch als Abstellflächen genutzt werden.

	— Anrechenbare Grundstücksfläche: Grundstücks-
flächen in der Bauzone, die nicht der Grund-, Grob- 
oder Feinerschliessung zugewiesen sind.

In der Praxis bedeutet dies, dass Flächen wie versie-
gelte Sitzplätze im Garten, gepflasterte Vorplätze oder 
asphaltierte Garagenzufahrten nicht zur Grünfläche 
hinzugerechnet werden. Hingegen müssen Elemente 
wie Wege aus einzelnen Zementplatten oder schmale 
Kieswege nicht von der Grünfläche abgezogen wer-
den, da sie als durchlässig gelten.

Die Einführung der Grünflächenzi�er führt nicht zu 
einer Einschränkung der baulichen Ausnutzung. Diese 
bleibt in der Regel unverändert, da die Grünflächen-
zi�er lediglich auf die Gestaltung der nicht bebauten 
Flächen abzielt. Auf eine Einführung der Grünflä-
chenzi�er in anderen Zonen, wie beispielsweise den 
Wohnzonen, wird verzichtet. Dies liegt daran, dass 
der neue § 238a PBG direkt zur Anwendung kommt. 
Dieser Artikel verleiht den Grünthemen einen höheren 
Stellenwert und gewährleistet deren ausreichende 
Berücksichtigung, ohne zusätzliche Regelungen auf 
Gemeindeebene erforderlich zu machen.
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3.2  Regelung kommunaler 
Mehrwertausgleich

Das am 1. Mai 2014 in Kraft getretene revidierte Raum-
planungsgesetz (RPG) legt in Art. 5 fest, dass planungs-
bedingte Mehr- und Minderwerte auszugleichen sind. 
Die Kantone sind verpflichtet, hierfür Mindestvorgaben 
zu erlassen.

Im Kanton Zürich wurde das Mehrwertausgleichsgesetz 
(MAG) am 28. Oktober 2019 vom Kantonsrat verabschie-
det, und die dazugehörige Mehrwertausgleichsverord-
nung (MAV) trat am 1. Januar 2021 in Kraft. Die Gemein-
den haben bis zum 1. März 2025 Zeit, ihre Bau- und 
Zonenordnung (BZO) an diese Vorgaben anzupassen.

Es wird zwischen dem kantonalen und dem kommuna-
len Mehrwertausgleich unterschieden. Die Gemeinden 
können einen kommunalen Mehrwertausgleich auf 
Basis des MAG und der MAV einführen, indem sie 
entsprechende Regelungen in ihrer BZO verankern. 
Die Baudirektion hat hierfür Musterbestimmungen 
erstellt, die im Informationsschreiben des Amts für 
Raumentwicklung des Kantons Zürich vom 12. Februar 
2020 verö�entlicht wurden.

Der kommunale Mehrwertausgleich dient dazu, bei 
planungsbedingten Vorteilen für Grundeigentümer-
schaften – etwa durch Um- oder Aufzonungen – einen 
finanziellen Beitrag zur Mitfinanzierung ö�entlicher 
Infrastruktur zu leisten. Der Abgabesatz muss zwischen 

0 % und 40 % des Mehrwerts liegen. Gemäss MAG 
besteht jedoch eine Freigrenze: Grundstücke mit einer 
Fläche zwischen 1200 und 2000 m² oder einem Mehr-
wert von weniger als 250.000 CHF sind von der Abgabe 
ausgenommen. Eine Untersuchung der Grundstücks-
grössen in der Gemeinde Bachenbülach zeigt, dass in 
den Wohnzonen viele Grundstücke kleiner als 1200 m² 
sind (vgl. Abb. 13).

Die Einnahmen aus der Mehrwertabgabe fliessen in 
den Mehrwertausgleichsfonds, der zweckgebunden 
für kommunale, raumplanerische Massnahmen ver-
wendet werden muss.

Anstelle eines kommunalen Mehrwertausgleichs kön-
nen städtebauliche Verträge abgeschlossen werden. 
Diese Möglichkeit setzt jedoch voraus, dass eine ge-
regelte Mehrwertabgabe in der BZO verankert ist. 
Im Rahmen solcher Verträge sind neben finanziellen 
Leistungen auch Sachleistungen möglich, wie bei-
spielsweise die Scha�ung ö�entlicher Freiflächen oder 
der Bau einer Kindertagesstätte.

Der Kanton Zürich gibt den Gemeinden die Mög-
lichkeit, auf die Einführung eines kommunalen 
Mehrwertausgleichs zu verzichten. Dies wurde im 
Kreisschreiben der Baudirektion vom 11. März 2024 
klargestellt. Die entsprechenden Musterbestim-
mungen wurden bereits im Informationsschrei-
ben vom 12. Februar 2020 zur Verfügung gestellt. 

Abb. 13  Ablauf des Kommunalen Mehrwertausgleichs, Quelle: Zürcher Umweltpraxis, Baudirektion Kanton Zürich
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Entscheidet sich eine Gemeinde gegen den Mehrwert-
ausgleich, entfällt auch die Möglichkeit, städtebauliche 
Verträge abzuschliessen. Gemäss § 19 Abs. 6 MAG 
dürfen solche Verträge nur «anstelle» eines Mehrwert-
ausgleichs vereinbart werden, was eine Verknüpfung 
beider Instrumente voraussetzt.

Der Gemeinderat Bachenbülach hat sich entschieden, 
keinen kommunalen Mehrwertausgleich zu erheben 
und ergänzt die BZO entsprechend. Damit entfällt auch 
die Option, städtebauliche Verträge abzuschliessen.

Der Gemeinderat Bachenbülach hat geprüft und ab-
gewogen, ob eine kommunale Mehrwertabgabe ein-
geführt werden soll. Ausgangspunkt der Überlegungen 
war, dass Grundstücke durch Auf- und Umzonungen 
an Wert gewinnen können, ohne dass die Eigen-
tümerinnen und Eigentümer selbst etwas zu dieser 
Wertsteigerung beigetragen haben.  Eine Abgabe 
würde einen Teil dieses Gewinns an die Allgemeinheit 
zurückführen und damit einen Ausgleich herstellen. 

Die Einnahmen fliessen in einen Fonds, der Investitio-
nen in Spiel- und Begegnungsflächen, Grünräume 
sowie soziale Infrastruktur mitfinanzieren. Weiter 
würde mit der Einführung die Umsetzung der bundes- 
und kantonalrechtlichen Vorgaben (Art. 5 RPG, MAG) 
konsistenter fortgesetzt.

Gegen die Einführung sprach jedoch, dass zusätzliche 
Abgaben die Attraktivität von Bau- und Verdichtungs-
projekten mindern können. Da die meisten potenziell 
betro�enen Parzellen über 2’000 m² in der Indust-
riezone liegen, würde das ortsansässige Gewerbe 
damit belastet werden. Gleichzeitig würde sich die 
Grundstückgewinnsteuer wegen des Abzugsrechts 
verringern. Die Einrichtung und Bewirtschaftung des 
Fonds würde überdies einen administrativen Verwal-
tungsaufwand auslösen, der angesichts der geringen 
Zahl erwarteter Fälle als wenig e�zient erscheint. Die 
Zweckbindung der Mittel lässt zudem keinen finanziel-
len Spielraum für andere Gemeindeaufgaben.

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte gelangte der 
Gemeinderat zum Schluss, dass die mit einer Mehr-
wertabgabe verbundenen Nachteile den Nutzen 
überwiegen. Er verzichtet daher auf die Einführung, 
womit zugleich die Möglichkeit städtebauliche Ver-
träge abzuschliessen entfällt.

Abb. 14  Absolute und verhältnismassige Anzahl Grundstücke unter, zwischen und über 1200 m2 resp. 2000 m2 im Gemeindegebiet
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3.3  Regelung Valet-Parking
Das Valet-Parking, auch als «o�-site parking» be-
zeichnet, ist ein Parkierservice, der ursprünglich aus 
Nordamerika stammt. Das Konzept funktioniert wie 
folgt: Flugpassagiere übergeben ihr Fahrzeug bei der 
Abreise am Gate einem Parkierservice. Dieser parkiert 
das Fahrzeug während der Reise auf einem Parkfeld 
im Gemeindegebiet und bringt es bei der Rückkehr 
des Fluggastes wieder an das Gate zurück.

Dieses Geschäftsmodell bringt der Gemeinde Bachen-
bülach jedoch keine Vorteile, wie etwa neue Arbeits-
plätze oder zusätzliche Steuereinnahmen. Gleichzeitig 
entstehen der Gemeinde Nachteile, da sie die Auswir-
kungen des Mehrverkehrs und die zweckentfremdete 
Nutzung ö�entlicher Parkplätze bewältigen muss.

In den letzten Jahren hat sich das Valet-Parking stark 
verbreitet, und die Nachfrage nach Langzeitparkflä-
chen ist entsprechend gestiegen. Um unerwünschte 
Entwicklungen dieses Geschäftsmodells zu verhindern, 
wird das Thema Valet-Parking nun gezielt angegan-
gen. Ziel ist es, eine klare Regelung für die Langzeit-
parkierung gegen Entgelt für Dritte zu scha�en.

Die Regelung des Valet-Parking erfolgt durch die Er-
gänzung des Artikels 49 um Absatz 9 in der Bau- und 
Zonenordnung (BZO).

Von dieser Regelung ausgenommen sind Parkierungs-
anlagen, die im Richtplan eingetragen sind. Somit kann 
durch einen entsprechenden Eintrag im Richtplan auch 
eine Parkierungsanlage mit dem Zweck des Valet-
Parkings errichtet werden.

Bei der Formulierung der neuen Bestimmung wird 
darauf geachtet, dass die Nutzung von Grundstücken, 
wie im § 46 Abs. 1 PBG definiert, berücksichtigt wird. 
Die Regelung soll dabei klarstellen, was erlaubt ist und 
was nicht, ohne private oder spezifische Nutzungen 
unnötig einzuschränken.

Mit der neuen Bestimmung wird nicht bezweckt, dass 
die Vermietung einzelner ungenutzter Parkplätze an 
Nachbarn, Nachbarinnen oder ortsansässige Unter-

nehmen unterbunden wird oder das Langzeitparkieren 
von Oldtimern oder Spezialfahrzeugen verhindert 
wird. Die neue Regelung fokussiert sich ausschliess-
lich auf die gewerbliche Langzeitparkierung für Dritte 
gegen Entgelt und soll verhindern, dass dieses Ge-
schäftsmodell zu unkontrollierten Auswüchsen führt.
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3.4  Umgang mit PBG-
Revision Klimaanpassung

Im Rahmen der Teilrevision der Bau- und Zonenord-
nung (BZO) wurde der Umgang mit den Vorgaben 
der letzten Revision des Planungs- und Baugesetzes 
(PBG) bezüglich Klimathemen geklärt. Dies geschah 
vor dem Hintergrund des neuen § 238a PBG, der seit 
dem 1. Dezember 2024 in Kraft ist und direkt zur An-
wendung kommt.

§ 238a PBG stärkt die Bedeutung der Grünthemen 
und gewährleistet deren ausreichende Berücksich-
tigung, ohne dass zusätzliche Regelungen auf Ge-
meindeebene erforderlich sind. Die Bestimmungen des 
Artikels werden im Baubewilligungsverfahren direkt 
angewendet und enthalten folgende Anforderungen 
an die Umgebungsflächen:

	— Begrünungen im Strassenabstands- oder Bauli-
nienraum sind zu erhalten oder wiederherzustellen.

	— Geeignete Teile des Gebäudeumschwungs sind 
zwingend zu begrünen.

	— Die begrünten Umgebungsflächen müssen in an-
gemessenem Umfang ökologisch ausgestaltet sein.

	— Die Bodenversiegelung ist möglichst gering zu 
halten.

	— Ökologisch wertvolle Flächen und bestehende Bäu-
me auf einem Grundstück sind bei Bauprojekten 
nach Möglichkeit zu erhalten.

	— Bei Baumpflanzungen soll sichergestellt werden, 
dass ein ausreichender Wurzelraum vorhanden 
ist und die Wasserversorgung gewährleistet wird.

Aufgrund der klaren Vorgaben des § 238a PBG sieht 
der Gemeinderat keine Notwendigkeit, weitere Präzi-
sierungen in der BZO vorzunehmen. Die bestehenden 
Regelungen auf übergeordneter Ebene reichen aus, 
um die Klimathemen angemessen zu berücksichtigen. 
Der bestehende Art. 36 Bauordnung hat sich jedoch 
in der Praxis bewährt und bleibt in seiner bisherigen 
Form bestehen.

Abb. 15  PBG-Revision Klimaanpassung mit neuen gescha�enen oder revidierten Regelungsmöglichkeiten

Ökologischer Ausgleich
(§ 238a Abs. 2 PBG)

Versiegelung gering halten
(§ 238a Abs. 3 PBG)

Neupflanzung von Bäumen
(§ 238a Abs. 2 lit. b PBG)

Erhaltung von Bäumen
(§ 76 PBG)

Begrünung von 
Flachdächern
(§ 76a PBG)Reduktion der

Pflanzabstände
(§ 169 ff. EG ZGB)

NEUBISHER
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3.5  Anpassungen der 
Bestimmungen und Behebung 
erkannter Fehlwirkungen
Neben den in Kap. 3.1 erläuterten Anpassungen auf-
grund der Harmonisierung der Baubegri�e (IVHB), der 
Regelung des kommunalen Mehrwertausgleichs und 
dem Valet-Parking haben sich seit dem Inkrafttreten 
(Jahr 2016) der rechtskräftigen Bau- und Zonenord-
nung (BZO) im Vollzug kleinere Fehlentwicklungen und 
Umsetzungsprobleme gezeigt, die nun korrigiert und 
bereinigt werden.

Erlass: Verzicht kommunaler Mehrwertausgleich 

(Artikel 2a)

Der Gemeinderat hat beschlossen, keinen kommu-
nalen Mehrwertausgleich zu erheben und nimmt die 
entsprechende Anpassung in der BZO vor. Siehe hierzu 
Ausführungen in Kapitel 3.2. 

Erlass: Empfindlichkeitsstufen (Artikel 3)

Für Industriezonen gilt gemäss Art. 43 der Lärmschutz-
verordnung (LSV) die Empfindlichkeitsstufe IV. Daher 
wird die bisherige Einstufung der Empfindlichkeitsstufe 
von III auf IV angepasst.

Erlass: Weitere Zonen ausserhalb der Bauzonen 

(Artikel 4)

Artikel 4 regelt das Recht ausserhalb der Bauzone. Da 
ausserhalb der Bauzone ohnehin das kantonale und 
eidgenössische Recht gilt, erübrigt sich eine zusätzliche 
Regelung auf Gemeindeebene. Aus diesem Grund wird 
der Artikel ersatzlos aufgehoben.

Kernzone: Neubauten Grundmasse (Artikel 10)

Es handelt sich um Anpassungen aufgrund der 
IVHB (s. Kapitel 3.1). Attikageschosse sind in der 
Kernzone zur Wahrung des Ortsbilds ausgeschlos-
sen. Eine gesonderte Ausführung hierzu erfolgt 
nicht, da in der entsprechenden Auflistung aus-
schliesslich Dachgeschosse berücksichtigt werden. 
 
 

Kernzone: Landwirtschaftlich genutzte Bauten 

(Artikel 12)

Artikel 12 ist nicht mehr anwendbar, da es in der Kern-
zone keine landwirtschaftlich genutzten Gebäude 
mehr gibt. Aus diesem Grund wird der Artikel ersatzlos 
aufgehoben.

Kernzone: Dachform, Dacheindeckung (Artikel 15)

Artikel 15 Abs. 4 wird mit dem Begri� «grundsätzlich» 
ergänzt; die Dächer sind grundsätzlich mit Ziegeln 
einzudecken. Mit dieser Anpassung wird klargestellt, 
dass zusätzlich auch Photovoltaikanlagen – sowohl 
Indach- als auch Aufdachsysteme – zulässig sind, ohne 
die Vorgabe einer Ziegeldeckung zu beeinträchtigen.

Kernzone: Dachaufbauten, Dachflächenfenster 

(Artikel 16)

Absatz 1: Gemäss revidiertem PBG dürfen Dachauf-
bauten insgesamt nicht breiter als die Hälfte der be-
tre�enden Fassadenlänge sein. Bisher war die Breite 
auf ein Drittel beschränkt. Mit der Bestimmung in der 
Bauordnung wird die maximal zulässige Breite wieder 
auf ein Drittel reduziert. Diese Beschränkungen sollen 
beibehalten werden, da aufgrund der grösseren Knie-
stockhöhe bereits grössere Dachgeschosse als bisher 
realisiert werden können als bisher.

Absatz 4: Der erste Satz «Dachflächenfenster sind nur 
für Nebenräume oder als zusätzliche Belichtung für 
Wohnräume gestattet.» wird gestrichen. Dadurch wird 
festgelegt, dass Dachflächenfenster zur Belichtung 
von Wohnräumen zugelassen werden, um sicherzu-
stellen, dass die Räume nicht dunkler werden und 
das Dachgeschoss für Wohnnutzungen somit besser 
nutzbar wird.

Die weiteren Änderungen betre�en ausschliesslich 
die Formulierung des Absatzes 4 und führen zu keinen 
materiellen Änderungen.

Wohnzone mit Gewerbeerleichterung WG2: 

Grundmasse (Artikel 30)

Die Freiflächenzi�er wird durch die Grünflächenzi�er 
ersetzt, wobei der Wert der Grünflächenzi�er unver-
ändert bei 20 % bleibt. 
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Die giebelseitige Fassadenhöhe wird gemäss den 
Vorgaben des PBG definiert (maximal 7 m über der 
traufseitigen Fassadenhöhe) und daher nicht explizit 
in der Bauordnung aufgeführt.

Die Festlegung der Ausnützungszi�er für Wohnnutzun-
gen bleibt eindeutig und unverändert. Jedoch liess der 
bisherige Ausnützungsbonus Interpretationsspielraum, 
der durch eine präzisierte Formulierung beseitigt wird. 
Nach der rechtskräftigen Bauordnung wird ein Aus-
nützungsbonus von 15 % für Gebäudeteile gewährt, die 
dauerhaft gewerblich genutzt werden. Unklar bleibt 
jedoch, ob der Bonus auf die Ausnützungszi�er von 
45 % oder auf die Ausnützungszi�er des betro�enen 
Gebäudeteils angewendet wird (vgl. Abb. 17). Die neue 
Formulierung scha�t Klarheit, indem sie die zusätzliche 
Ausnützung neu regelt: Eine zusätzliche Ausnützung 
wird nur gewährt, wenn mindestens ein Viertel der 
gesamten Ausnützung gewerblicher Nutzung ent-
spricht. Auf die Bezeichnung «Bonus» wird zukünftig 
bewusst verzichtet.

Industriezonen I1, I2 und Gewerbezone G: 

Grundmasse (Artikel 33)

Die Freiflächenzi�er wird durch die Grünflächenzi�er 
ersetzt, wobei der Wert der Grünflächenzi�er unver-
ändert bei 5 % bleibt. 

Ergänzende Bauvorschriften: Mehrlängenzuschlag 

(Artikel 43) und Mehrlängenzuschlag für 

besondere Gebäude (Artikel 44)

Die Zusammenfassung von Artikel 44 als Absatz 3 
in Artikel 43 dient der besseren Übersichtlichkeit der 

Bauordnung. Thematisch behandeln beide Artikel 
den Mehrlängenzuschlag: Artikel 43 regelt diesen für 
Hauptgebäude, Artikel 44 für Anbauten.

Absatz 3 wird ergänzt; «Damit sind sie auch bei der 
Festlegung des Mehrlängenzuschlages zu beachten, 
jedoch nicht bei der Ermittlung der Gebäudelänge.» 
Gemäss § 28 Abs. 3 Allgemeine Bauverordnung (ABV) 
sind Anbauten bei der Berechnung der Gebäudelänge 
nicht zu berücksichtigen. Zur besseren Verständlich-
keit wird diese Definition der ABV in der Bauordnung 
explizit erwähnt.

Ergänzende Bauvorschriften: Abstände gegenüber 

Strassen und Wege (Artikel 45)

Die Ergänzung der sogenannten «Carport-Praxis» in 
einem neuen Absatz dient der rechtlichen Klarstellung 
und der Vereinheitlichung der bisherigen Handhabung. 
Diese Praxis regelt die baulichen Abstände von Car-
ports und Unterständen, die als Klein- und Anbauten 
gelten, zu Strassen und berücksichtigt die Besonder-
heiten dieser Bauwerke. Diese Ergänzung trägt zur 
Rechtssicherheit bei. Sie erlaubt gleichzeitig eine ge-
wisse bauliche Flexibilität, ohne die Verkehrssicherheit 
oder das Ortsbild negativ zu beeinflussen.

Ergänzende Bauvorschriften: Freilegung von 

Geschossen / Terrainveränderungen (Artikel 46)

Absatz 2: Die rechtskräftige Bauordnung schränkt 
Abgrabungen in zweifacher Weise ein:

	— Beschränkung der Tiefe: Abgrabungen dürfen ma-
ximal 1.5 m unter das gewachsene Terrain reichen.

	— Beschränkung der Länge: Abgrabungen dürfen 
nur entlang maximal 50 % des Gebäudeumfangs 
vorgenommen werden.

Ein Beispiel verdeutlicht die Auswirkungen der be-
stehenden Regelung: Bei einer angenommenen Ge-
schosshöhe von 2.25 m erlaubt die derzeitige Vorschrift 
(1.5 m Tiefe und maximal die Hälfte des Gebäudeum-
fangs) Abgrabungen, die etwa ein Drittel der gesamten 
Fassadenfläche umfassen.

Die neue Regelung ersetzt die bisherigen Beschrän-
kungen durch eine einheitliche Begrenzung: Ab-Abb. 17  Interpretationsmöglichkeiten Ausnützungsbonus WG2

0.45 0.45

0.15
0.07

+15 %
von 1.0

+15 %
von 0.45
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grabungen dürfen gesamthaft nicht mehr als ein Drit-
tel der Fassadenfläche des unter dem massgebenden 
Terrain liegenden Geschosses freilegen. Diese neue 
Vorgabe scha�t Flexibilität in der Verteilung und Tiefe 
der Abgrabungen, schränkt jedoch das Ausmass über 
die sichtbare Fassadenfläche ein.

Absatz 3: Der Absatz wird angepasst, um die Gestaltung 
und Begrünung von Stützmauern, Sichtschutzwänden 
und Lärmschutzwänden klarer zu regeln. Rücksprünge 
müssen tief genug gestaltet werden, um eine ange-
messene Begrünung zu ermöglichen. Dies gilt für alle 
Bauwerke dieser Art, die eine Höhe von 2.0 m oder mehr 
erreichen. Weiter sind Stützmauern, Sichtschutzwände 
und Lärmschutzwände mit einer Höhe von 2.0 m oder 
mehr zu begrünen. Die Begrünung soll sicherstellen, 
dass die Bauwerke optisch integriert werden und eine 
natürliche Gestaltung unterstützen.

Um höhere Höhenunterschiede zu ermöglichen, ohne 
die ortstypische Massstäblichkeit zu verlieren, werden 
Stützmauern mit Stufenrücksprüngen alle 2 m ermög-
licht. Die Rücksprünge unterbrechen die Stirnseite der 
Bauwerke, wodurch die Massstäblichkeit bewahrt bleibt.

Mit dieser Anpassung wird einerseits die Funktionali-
tät von Stützmauern, Sicht- und Lärmschutzwänden 
erhöht, andererseits bleibt die optische und räumliche 
Integration in das Ortsbild gewährleistet. Die neue 
Regelung ermöglicht es, grössere Höhenunterschiede 
zu bewältigen, ohne dass überdimensionierte oder 
unästhetische Bauwerke entstehen.

Ergänzende Bauvorschriften: Grenzabstand für 

besondere Gebäude (Artikel 47)

Es wird eine Bestimmung für den reduzierten Grund-
abstand eingeführt. Diese Regelung sieht vor, dass der 
Grundabstand für Klein- und Anbauten unter bestimm-
ten Voraussetzungen auf 1.75 m reduziert werden kann. 

Der reduzierte Grundabstand von 1.75 m darf nur auf 
einer maximalen Gebäudelänge von 7 m angewendet 
werden. Diese Begrenzung dient dazu, missbräuch-
liche Planungen zu verhindern und den Charakter der 
betro�enen Grundstücke zu wahren.

Die Dachfläche von Klein- und Anbauten, die sich im re-
duzierten Grundabstand befinden, darf nicht als Terrasse 
genutzt werden. Für begehbare Dachnutzungen, wie 
beispielsweise Terrassen auf den Dächern von Klein- und 
Anbauten, gilt aus wohnhygienischen Gründen der regu-
läre Grundabstand von 3.50 m. Dadurch wird der Schutz 
der Privatsphäre der Nachbargrundstücke gewährleistet.

Mit Artikel 47 werden die Vorgaben des PBG präzisiert. 
Die Bestimmung erlaubt gezielt Unterschreitungen 
des regulären Grundabstands, ohne die ortsübliche 
Massstäblichkeit und Nachbarschaftsverträglichkeit 
zu gefährden.

Ergänzende Bauvorschriften: Dachaufbauten 

(Artikel 48a)

Dachaufbauten dürfen nach revidiertem PBG insge-
samt nicht breiter als die Hälfte der der betre�enden 
Fassadenlänge sein. Bisher war die Breite auf einen 
Drittel beschränkt. Die Breite der Dachaufbauten 
wird für die Wohnzonen (Artikel 48a) beschränkt und 
beträgt maximal einen Drittel oder weniger. Diese 
Beschränkungen sollen beibehalten werden, da mit 
der grösseren Kniestockhöhe und durch die neuen 
Regelungen der Attikageschosse bereits grössere 
Dachgeschosse erstellt werden können als bisher.

Ergänzende Bauvorschriften: Autoabstellplätze 

(Artikel 49)

In der aktuellen Bauordnung wird die Anzahl der Auto-
abstellplätze so geregelt, dass bei fehlender expliziter 
Angabe in der Bauordnung die VSS-Norm 40 281 zur 
Anwendung kommt. Mit der Aufhebung der lit. b und 
c des Artikel 49 Abs. 1 wird die Anzahl der Autoabstell-
plätze für sämtliche gewerbliche Nutzungen künftig 
einheitlich und direkt anhand der VSS-Norm bestimmt.

Der Verweis auf die VSS-Norm bedeutet, dass nicht jede 
Änderung im Bereich der Autoabstellplatzregelung eine 
Teilrevision BZO nach sich ziehen muss. Zudem wird die 
VSS-Norm regelmässig an die aktuellen Bedürfnisse 
und Entwicklungen angepasst, wodurch eine zeitge-
mässe und flexible Planungspraxis ermöglicht wird. 
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Absatz 9: Es wird ein neuer Absatz eingefügt, der das 
Thema Valet-Parking regelt. Siehe Erläuterungen in 
Kapitel 3.3.

Ergänzende Bauvorschriften: Spiel- und 

Ruheflächen (Artikel 50)

Gemäss der gültigen Bauordnung wird bei der Er-
stellung eines Gebäudes mit drei Wohnungen eine 
Spiel- und Ruhefläche fällig. Dieser Wert entspricht 
jedoch nicht mehr den aktuellen Anforderungen und 
wird daher erhöht. Aufgrund von Praxiserfahrungen 
wird ein Vorgehen als zielführender erachtet, bei dem 
in einem Quartier eine der Ö�entlichkeit zugängliche 
Aufenthaltsfläche realisiert wird. Dies ist e�ektiver, 
als für jedes Mehrfamilienhaus eine isolierte Spiel-
gelegenheit auf einer Wiese, vorzusehen.

Zudem wird die Formulierung «an besonnter Lage und 
vom Verkehr abgewandt» im Hinblick auf den Klima-
wandel als nicht mehr zeitgemäss angesehen. In Zu-
kunft wird der Begri� «an geeigneter Lage» verwendet, 
um flexibler auf die sich wandelnden klimatischen und 
urbanen Bedingungen reagieren zu können.

Ergänzende Bauvorschriften: Abstellflächen für 

Kinderwagen, Fahrräder und Motorfahrräder 

(Artikel 51)

Artikel 51 wird präzisiert. In der aktuell gültigen Fassung 
der Bauordnung umfasst der Artikel zwei nahezu inhalt-
lich identische Absätze, die nun in einen einzigen Absatz 
zusammengeführt werden. Zusätzlich wird auf die VSS-
Norm 40 065 hingewiesen. Diese Norm wird regelmässig 
den aktuellen Bedürfnissen angepasst und ermöglicht so 
eine zeitgemässe Planungspraxis. Dadurch wird sicher-
gestellt, dass die Bauordnung mit den Entwicklungen 
in der Planungspraxis Schritt hält und weiterhin eine 
e�ziente sowie zukunftsfähige Planung unterstützt.

Ergänzende Bauvorschriften: Besondere 

Lärmschutzbestimmungen (Artikel 56)

Artikel 56, der auf die Lärmschutzverordnung verweist, 
wird ersatzlos aufgehoben. Der Lärmschutz wird be-
reits auf Kantonsebene umfassend geregelt, weshalb 
eine zusätzliche Regelung auf Gemeindeebene nicht 
erforderlich ist

3.6  Änderungen am 
Zonenplan

Die vorgenommenen Änderungen betre�en aus-
schliesslich die Legende des Zonenplans, ohne dass 
inhaltliche Anpassungen an der eigentlichen Zonierung 
vorgenommen wurden.

Mit der Aufhebung von Art. 56 der Bauordnung entfällt 
die überlagernde Zone mit besonderen Lärmschutz-
bestimmungen. Entsprechend wurde diese sowohl aus 
der Legende als auch aus dem Zonenplan entfernt, 
da die entsprechenden Anforderungen bereits durch 
übergeordnete Bestimmungen abgedeckt sind.

Zudem wurde die Empfindlichkeitsstufe der Industrie-
zone gemäss Anpassung der Bauordnung von ES III 
auf ES IV korrigiert.

Die vorgenannten Änderungen stellen eine redaktio-
nelle Überarbeitung des Zonenplans dar. Sie dienen 
der Klarheit, der Widerspruchsfreiheit und der Überein-
stimmung mit den geltenden Rechtsgrundlagen, ohne 
dass inhaltliche Änderungen an der Zonierung oder 
Verschiebungen von Zonen vorgenommen wurden.
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4.1  Siedlungsentwicklung
Harmonisierung der Baubegri�e und Messweisen

Die Harmonisierung der Baubegri�e sowie die klei-
neren Anpassungen in der Bauordnung haben eine 
untergeordnete Bedeutung für die Siedlungsentwick-
lung. Sie scha�en jedoch eine klarere Grundlage für 
Bauvorhaben und sorgen für eine einheitliche An-
wendung der Bauvorschriften.

Die neuen Messweisen der Fassadenhöhe – sowohl 
giebelseitig als auch fassadenseitig – werden durch die 
angepassten zulässigen Höhen ausgeglichen, sodass 
keine wesentlichen Änderungen in der Erscheinung 
der Gebäude zu erwarten sind.

Dem Dachgeschoss wird durch die Anpassungen der 
Messweise eine höhere Bedeutung eingeräumt, da 
diese eine grössere Kniestockhöhe zulässt. Dadurch 
wird die Wohnnutzung von Dachgeschossen attrakti-
ver und flexibler gestaltbar. Neu können Wohnräume 
zusätzlich über Dachfenster belichtet werden, was 
bislang aufgrund der Vorschriften Schwierigkeiten 
bereitete. Diese Anpassung erhöht die Wohnqualität 
und unterstützt die Strategie der Innenentwicklung, 
indem bestehende Gebäudestrukturen e�zienter ge-
nutzt werden können.

Die geänderten Fassaden- und Höhenregelungen sind 
so konzipiert, dass die Nachbarschaftsverträglichkeit 
und das ortsübliche Mass gewahrt bleiben. Sie bieten 
gleichzeitig Raum für eine zeitgemässe Architektur und 
individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

Klimaangepasste Siedlungsentwicklung

Die neuen Vorgaben nach § 238a PBG bringen quali-
tative Anforderungen mit sich, die es für die Gemein-
de im Baubewilligungsverfahren notwendig macht, 
dass sich eine Praxis etabliert, um die Anwendung der 
Bestimmungen konsistent und e�zient umzusetzen. 
Unabhängig davon müssen die Regelungen des PBG 
ohnehin angewendet werden, da sie direkt verbindlich 
sind.

Für die Bevölkerung sind die Auswirkungen überwie-
gend positiv: Die Förderung von Begrünungen, die 

Reduzierung der Bodenversiegelung und der Erhalt 
ökologisch wertvoller Flächen führen zu einer Verbes-
serung des Mikroklimas und stärken die ökologische 
Vielfalt. Diese Massnahmen tragen dazu bei, die Le-
bensqualität in der Gemeinde langfristig zu erhöhen.

4.2  Mehrwertausgleich
Das Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) des Kantons 
Zürich verpflichtet alle Gemeinden, sich mit dem The-
ma Mehrwertausgleich auseinanderzusetzen und eine 
klare Regelung dazu zu definieren. Der Gemeinderat 
hat entschieden, auf einen kommunalen Mehrwert-
ausgleich zu verzichten, und hält diesen Entscheid in 
der Bau- und Zonenordnung (BZO) fest.

Ein Verzicht auf den Mehrwertausgleich hat zur Folge, 
dass die Möglichkeit entfällt, städtebauliche Verträge 
abzuschliessen. Gemäss § 19 Abs. 6 MAG können sol-
che Verträge nur «anstelle» eines Mehrwertausgleichs 
abgeschlossen werden.

Die BZO der Gemeinde Bachenbülach wurde im Jahr 
2016 zuletzt revidiert und bildet die Grundlage für 
die Innenentwicklung im Sinne der kantonalen und 
regionalen Richtplanung. Es wurden bessere Nut-
zungsmöglichkeiten für einzelne Zonen gescha�en. 
Der Zonenplan wurde untergeordnet angepasst und es 
hat keine Ausdehnung der Bauzone stattgefunden. In 
naher Zukunft werden in der Gemeinde Bachenbülach 
voraussichtlich keine grössere Um- oder Aufzonungen 
stattfinden. Auch umfassende Zonenänderungen sind 
zurzeit nicht geplant.

Falls jedoch durch Gestaltungspläne eine höhere 
Ausnützung möglich wird, könnten die entstehenden 
Mehrwerte aufgrund des Verzichts auf den Mehrwert-
ausgleich nicht ausgeglichen werden. In diesem Fall 
stünden der Gemeinde keine städtebaulichen Verträge 
zur Verfügung, um eine Gegenleistung in Form von 
ö�entlichen oder infrastrukturellen Verbesserungen 
sicherzustellen.

Mit der vorliegenden Teilrevision verzichtet die Ge-
meinde darauf, Mehrwerte, die durch Um- oder Auf-

4 – Auswirkungen der 
Teilrevision
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zonungen oder Gestaltungspläne entstehen, finanziell 
auszugleichen. 

Dennoch bleibt die Grundstücksgewinnsteuer be-
stehen, welche beim Verkauf von Grundstücken er-
hoben wird. Diese Einnahmen fliessen weiterhin in den 
allgemeinen Finanzhaushalt der Gemeinde.

4.3  Valet-Parking
Die Regelung des Valet-Parkings stärkt die Kontrolle 
der Gemeinde über die gewerbliche Nutzung von 
Parkflächen, schützt die Infrastruktur vor Überlas-
tung und scha�t Rechtssicherheit. Gleichzeitig wird die 
private Nutzung nicht unnötig eingeschränkt, wodurch 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen gewerblicher 
und privater Interessen gewahrt bleibt.

Ohne eine Regelung könnte das Valet-Parking zu un-
kontrolliertem Mehrverkehr und einer zweckentfrem-
deten Nutzung ö�entlicher oder privater Parkflächen 
führen. Die neue Bestimmung scha�t Abhilfe, indem 
sie klare Grenzen für die Nutzung von Grundstücken 
im Sinne von § 46 Abs. 1 PBG setzt.

Das Valet-Parking wird dabei nicht grundsätzlich 
ausgeschlossen, erfordert jedoch einen Eintrag im 
Richtplan. Dieser ermöglicht eine umfassende Be-
trachtung der Parkierung auf regionaler Ebene, an-
statt sie isoliert aus kommunaler Sicht zu betrachten. 
Eine übergeordnete Perspektive ist notwendig, um die 
Verkehrs- und Umweltfolgen sinnvoll zu steuern und 
regionale Lösungen zu fördern.

Die Massnahme trägt dazu bei, den Verkehr innerhalb 
der Gemeinde zu regulieren, indem sie den zusätz-
lichen Verkehr und die Belastung der Infrastruktur, 
die durch das Valet-Parking entstehen, reduziert. Dies 
kommt sowohl der Lebensqualität der Anwohner als 
auch der Funktionsfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur 
zugute.

4.4  Zonenplan
Da keine Änderungen an den eigentlichen Zonierun-
gen vorgenommen werden, ergeben sich aus den 
Anpassungen keine Auswirkungen auf bestehende 
Nutzungen oder laufende Planungen. Die Änderungen 
erfolgen ausschliesslich zur Sicherstellung der Über-
einstimmung mit der geltenden Bauordnung.
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5 – Planungsprozess

5.1  Beteiligte
Die Erarbeitung der Teilrevision wurde vom Bau-
ausschuss strategisch und politisch begleitet. Der 
Bauausschuss setzt sich aus folgenden Mitgliedern 
zusammen:

	— Michael Biber, Gemeindepräsident
	— Arthur Cavegn, Ressortvorsteher Tiefbau und 

Werke
	— Andreas Plath, Ressorvorsteher Hochbau und Lie-

genschaften (seit Januar 2025)
	— Stefan Maag, Ressortvorsteher Hochbau und Lie-

genschaften (bis Dezember 2024)

Ohne Stimmrecht und als fachliche Begleitung haben 
folgende Personen im Bauausschuss mitgewirkt:

	— Manuel Brack, Gemeindeingenieurbüro EFP
	— Nicole von Büren, Bereichsleiterin Hochbau mbA
	— Daniel Ny�enegger, Bereichsleiter Tiefbau mbA
	— Madeleine Prévôt, Adjunktin Bau und Infrastruktur
	— Elias Roth, Raum8vier GmbH
	— Franziska Zibell, Raum8vier GmbH

5.2  Ö�entliche Auflage
In der Gemeinderatssitzung vom 29. April 2025 wurde 
die Vorlage zuhanden ö�entlicher Auflage und kan-
tonaler Vorprüfung verabschiedet.

Die Teilrevision wurde gemäss § 7 Planungs- und Bau-
gesetz (PBG) während 60 Tagen, vom 8. Mai 2025 
bis 7. Juli 2025, ö�entlich aufgelegt. Zudem wurde die 
Vorlage den Nachbargemeinden und der Regional-
planung zur Anhörung zugestellt.

Während dieser Auflagefrist sind xxx Einwendungen 
eingereicht worden. Die Planungsgruppe Zürcher 
Unterland (PZU) hat mit Schreiben vom tt. mmmm jjjj 
Stellung genommen, mit Hinweis, dass die Anpassun-
gen xxx Anliegen der Region tangieren.

5.3  Kantonale Vorprüfung
Die Revisionsvorlage (Bauordnung und Erläuterungs-
bericht nach Art. 47 RPV) wurde mit Schreiben vom 
08.  Mai 2025 dem kantonalen Amt für Raumentwick-
lung (ARE) zur Vorprüfung eingereicht.

Der Bericht der Vorprüfung datiert vom tt. mmmm jjjj 
fordert xxxx Anpassungen der Vorlage. Im Erläute-
rungsbericht sind xxx Ergänzungen und Anpassungen 
vorzunehmen.

5.4  Bereinigung nach 
ö�entlicher Auflage und 
kantonaler Vorprüfung
Text folgt nach ö�entlicher Auflage und kantonaler 
Vorprüfung.

5.5  Festsetzung
Text folgt nach ö�entlicher Auflage und kantonaler 
Vorprüfung.
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